
In der Deutschen Demokratischen Republik ist nun
mehr die Anstalt zur Wahrung der Aufführungsrechte 
auf dem Gebiete der Musik (AWA) mit dem Schutz 
der vermögensrechtlichen Interessen der Komponisten 
und Textdichter betraut, soweit diese Interessen mit 
der Aufführung ihrer Werke Zusammenhängen. Die 
AWA untersteht unmittelbar der „Staatlichen Kom
mission für Kunstangelegenheiten“. Die Ansprüche der 
Autoren gehen mit dem Augenblick der Aufführung 
ihrer Werke unmittelbar auf Grund des Gesetzes an 
die AWA über. Dagegen ist die AWA verpflichtet, ihre 
Einnahmen nach Abzug ihrer Unkosten an die im 
Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik zur 
Aufführung gelangenden Komponisten des In- und 
Auslandes zu verteilen, wobei auf die kulturelle Be
deutung der aufgeführten Werke und nicht nur auf 
die Zahl der Aufführungen Rücksicht zu nehmen ist.

Damit sind jedoch die Rechte der AWA nicht er
schöpft. Nach dem Wortlaut der Verordnung vom 
5. April 1951 vergibt sie auch die Aufführungsrechte, 
allerdings mit der Einschränkung, daß auch diese Be
stimmung nur vermögensrechtliche Bedeutung hat. In 
die höchstpersönlichen Rechte der Autoren darf die 
AWA nicht eingreifen. Die AWA kann also ohne Ge
nehmigung des Schöpfers der Bearbeitung eines Werkes 
nicht zustimmen. Sie wird auch ein Aufführungsver
bot des Urhebers zumindest dann beachten müssen, 
wenn dieser etwa verhindern will, daß Kompositionen 
aus einer früheren Schaffensperiode, die er nunmehr 
als verfehlt erkannt hat, weiterhin aufgeführt werden. 
Da aber offensichtlich ein solcher Fall nicht vorliegt, 
ist dem Urteil voll zuzustimmen, daß ein Vertrag des 
Komponisten mit dem Filmproduzenten, worin der 
Komponist die Aufführung des musikalischen Filmteils 
gestattet, die Ansprüche der AWA gegen den, der den 
Film aufführt, also gegen das Filmtheater, nicht be
einträchtigen kann. Das ist auch durchaus nicht un
billig; denn die Einnahmen der AWA gehören nicht 
einzelnen Komponisten, sondern allen in der Deutschen 
Demokratischen Republik aufgeführten Komponisten 
in ihrer Gesamtheit. Durch geschäftliche Transaktio
nen einzelner besonders geschäftstüchtiger Kompo
nisten aus kapitalistischen Ländern soll die Gesamtheit 
unserer Komponisten nicht benachteiligt werden.

Der Komponist kann also, wie das Urteil richtig 
feststellt, durch Vertrag mit dem Filmproduzenten nur 
das Verfilmungsrecht, nicht aber das Aufführungsrecht 
vergeben. Die üblichen Verträge zwischen Komponist 
und Filmproduzenten bezwecken auch nichts anderes. 
Die Komponistenhonorare, die der Filmproduzent üb
licherweise bezahlt, sind verhältnismäßig gering, weil 
beide Teile voraussetzen, daß der Komponist, wenn 
der Film Erfolg hat und ihm auch kulturelle Bedeu
tung zukommt, durch die Urheberrechtsgesellschaft 
bzw. die AWA in angemessener Weise am Erfolge be
teiligt wird. Dafür, daß im vorliegenden Falle etwas 
anderes beabsichtigt war, liegen keine Anhaltspunkte 
vor. Man käme daher selbst ohne das ausschließliche 
Vergebungsrecht der AWA zu dem gleichen Ergebnis.

Anders könnten sich die Dinge nur verhalten, wenn 
es an einem geschützten Urheberrecht des Komponisten 
überhaupt fehlen sollte. Auch das wurde von dem 
Beklagten geltend gemacht, allerdings gleichfalls mit 
Unrecht. Das selbständige Schutzrecht des Filmkom
ponisten wurde schon von der älteren Rechtsprechung 
anerkannt, und zwar unter Heranziehung des § 5 
LitUrhG, wonach bei Verbindung von schriftstelle
rischen Werken mit Werken der Tonkunst oder mit 
Abbildungen der Schöpfer jedes dieser Werke einen 
selbständigen Autorenschutz behält. Die künstlerische 
Einheit eines solchen Werkes bedeutet also, wie das 
Urteil gleichfalls richtig ausspricht, durchaus nicht seine 
juristische Einheit. Auch die Gerichte der kapitalisti
schen Länder vertreten diesen Standpunkt, und zwar 
zum Teil auf Grund gesetzlicher Bestimmungen (z.B. 
Italien), zum Teil wurde dieser Grundsatz durch die 
Rechtsprechung der höchsten Gerichte herausgearbeitet 
(z. B. in Frankreich und in der Schweiz).

Aber auch das sowjetische Recht bestimmt, daß der 
Autor eines Films für die öffentliche Vorführung 
seines Films eine Entschädigung verlangen kann. Daß 
der Tonfilmkomponist zu den Autoren des Films ge
hört, dürfte kaum zu bezweifeln sein. Ähnlich verhalten 
sich die Rechtsordnungen in den benachbarten Volks-
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demokratien. Dem Tonfilmkomponisten ein selbstän
diges Schutzrecht zu versagen, würde also eine Ab
weichung von internationalen Gepflogenheiten bedeu
ten, die die Aufführung ausländischer Tonfilme in der 
Deutschen Demokratischen Republik auf das äußerste 
beeinträchtigen würde.

Schließlich ist noch die Frage zu prüfen, ob die An
sprüche des Komponisten und damit auch der AWA 
nicht an der Vorschrift des § 22a LitUrhG scheitern. 
Auch das ist nicht der Fall. Die erwähnte gesetzliche 
Bestimmung sieht vor, daß Werke, deren gewerbs
mäßige Vervielfältigung zum Zwecke der mechanischen 
Wiedergabe vom Komponisten gestattet wurde, ohne 
weitere Erlaubnis des Komponisten öffentlich aufge
führt werden können. Es ist zunächst sehr zweifelhaft, 
ob der Tonfilm überhaupt als mechanische Verviel
fältigung zu betrachten ist. Diese Frage wird eher 
vom technischen Sachverständigen als vom Juristen zu 
klären sein. Doch ist ihre Beantwortung für die Lösung 
des angeschnittenen Problems nicht entscheidend. 
§ 22a LitUrhG stammt aus dem Jahre 1910. Die mecha
nische Wiedergabe von Musikstücken steckte damals in 
ihren Anfängen. Es war damals nur der überaus pri
mitive Phonograph bekannt. Es ist daher die Anwen
dung dieser unter ganz anderen technischen und kul- 
turellenVoraussetzungen geschaffenen Bestimmung auf 
den modernen Tonfilm, von dessen Kommen der da
malige Gesetzgeber auch nicht die geringste Ahnung 
haben konnte, m. E. vollkommen ausgeschlossen. Die 
gleiche Ansicht ist überdies in den Entscheidungen 
verschiedener deutscher Gerichte aus den letzten 
Jahren zum Ausdruck gekommen.

Dr. Fritz N i e t h a m m e r ,  
Oberrichter am Bezirksgericht Potsdam

Strafrecht
§§ 213, 185 StGB.
Ist es für den Ehemann eine „schwere Beleidigung“ 

im Sinne des § 213 StGB, wenn seine Frau Ehebruch 
getrieben und die Geburt eines im Ehebruch erzeugten 
Kindes verheimlicht hat?

OLG Halle, Urt. vom 7. August 1952 — 3 Ss 223/52.
Dem aus dem Felde zurückgekehrten Angeklagten hatte seine 

Ehefrau verheimlicht, daß sie während seiner Abwesenheit 
mit einem anderen Manne ein Verhältnis begonnen hatte und 
daraus ein Kind entsprungen war. Der Angeklagte hat, kurz 
nachdem er diese Tatsache durch einen Dritten erfahren hatte, 
seine Ehefrau bei der Auseinandersetzung hierüber erwürgt 
und ihre Leiche vergraben. Er wurde vom Schwurgericht in 
St. wegen Totschlags verurteilt.

Hiergegen hat der Angeklagte Revision eingelegt und diese 
mit der Nichtanwendung des § 51 Abs. 2 und des § 213 StGB 
begründet; er sei ohne eigene Schuld durch eine ihm von 
der Getöteten zugefügte schwere Beleidigung zum Zorne 
gereizt und hierdurch auf der Stelle zur Tat hingerissen 
worden.

Das OLG hat das Urteil wegen Verletzung des § 51 Abs. 2 
StGB aufgehoben und zur Frage der Anwendung des § 213 StGB 
die nachstehenden Ausführungen gemacht:

Aus den G r ü n d e n :
Der Senat teilt nicht die Meinung des Schwurgerichts, 

daß der Ehebruch der Ehefrau des Angeklagten und die 
Verheimlichung des nichtehelichen Kindes eine schwere 
Beleidigung des Angeklagten ist. Die Verheimlichung des 
während der Ehe nichtehelich erzeugten Kindes kann 
vom mangelnden Vertrauen der getöten Ehefrau zu 
dem Angeklagten zeugen, soweit sie nicht auf anderen 
Motiven, wie etwa Furcht vor dem Angeklagten, be
ruht hat. Mangelndes Vertrauen mag von dem Be
troffenen wohl öfter als Beleidigung empfunden wer
den, doch ist objektiv eine Beleidigung oder gar eine 
schwere Beleidigung darin nicht zu erblicken. Daß der 
Ehemann durch den Ehebruch der Frau beleidigt wer
den kann, ist eine Ansicht, die aus Zeiten stammt, in 
der der Ehemann sich als Besitzer seiner Frau be
trachtete, eine Ansicht, die der Verlogenheit der Moral 
der kapitalistischen Gesellschaft entspricht. Daß der 
Angeklagte selber sich beleidigt gefühlt haben mag, ist 
durchaus möglich, doch kommt es nur darauf an, ob 
objektiv nach herrschenden Sitten-, Moral- und Ehr
begriffen eine Beleidigung vorliegt, wobei bei § 213 
StGB noch hinzukommen muß, daß diese Beleidigung 
s c h w e r  sein muß. Selbst die in dieser Hinsicht nicht 
zeitgemäßen Kommentare zum § 213 StGB haben wohl 
den Ehebruch m i t der Frau des Totschlägers, nicht


